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1. Legale Migration durch einheitliche Asylantragsregelungen in Drittstaaten ausbauen

2. Alle Mitgliedstaaten müssen bei der Stärkung der EU-Außengrenzkontrollen und 
beim Informationsaustausch durch EUROPOL zusammenwirken

3. Asyl-Shopping und damit verbundene Sekundärbewegung kann nur durch 
Umsetzung eines solidarischen Verteilungsschlüssels, harmonisierter 
Aufnahmebedingungen und gemeinsamer sozialer Mindeststandards bzw. 
Integrationsmaßnahmen für Asylberechtigte eingeschränkt werden

Schengen und die Außengrenzen

Von Stefanie Rieder
Wien, 02. Februar 2016 
ISSN 2305-2635

Zusammenfassung

Handlungsempfehlungen

Wir haben in den letzten Monaten viel gehört über 
Grenzen. Binnengrenzen, Obergrenzen, Schmerz-
grenzen – Ausdrücke, die mittlerweile trauriges Sym-
bol für Europas Handhabung der Flüchtlingspolitik 
sind. Seit September letzten Jahres mehren sich die 
Wiedereinführungen von Grenzkontrollen innerhalb 
Europas in beispielloser Form – Bilder, die der europä-
ischen Bevölkerung seit 1995 fremd waren. Nun ste-
hen wir vor der Frage: war das Europa ohne Grenzen 
bloß ein Versuch? Ist Schengen – die Möglichkeit sich 
frei von Passkontrollen in einem friedlichen Europa zu 
bewegen –  tatsächlich tot? Oder ist es heute – quasi 
fünf nach zwölf – vielmehr an der Zeit, politisch und 
rechtlich das umzusetzen, was bereits mit der Ab-
schaffung der Grenzkontrollen 1995 einher gehen 
hätte sollen: Eine einheitliche, europäische Asylpolitik? 

Dass Personenfreizügigkeit und europäische Asylpo-
litik unweigerlich verflochten sind, zeigte sich be-
reits 2011 im Zuge des Arabischen Frühlings. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurden Grenzkontrollen bloß zu 
politischen Großereignissen und Sportveranstaltungen 
wiedereingeführt. Vor diesem Hintergrund lösten die 
von Frankreich und Dänemark unilateral eingeführten 
Grenzkontrollen zum Schutz vor Migrationsdruck poli-
tischen Aufruhr aus. Die Folge war ein erst 2013 abge-
schlossener Reformprozess des Schengener Grenz-
kodex, konkret eine Reform der Ausnahmeklausel. 
Diese sieht seit 2013 erstmals auch einen Bezug auf 
mangelhafte Außengrenzkontrollen vor. Heute knapp 
drei Jahre nach dieser Schengen-Reform stehen wir 
aber vor teils geschlossenen Grenzen. Was lief also 
schief und worauf wird es in Zukunft ankommen?

Die nicht gezogenen Lehren der Schengen-Reform 2013
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1. Die Ausnahmeklausel im 
Schengener Grenzkodex 

Die aktuellen Diskussionen in Politik und Medien 
zeigen mehr denn je, dass Schengen seit seiner 
Entstehung vom immanenten Spannungsverhält-
nis geprägt ist, neben der Personenfreizügigkeit 
auch nationale Sicherheit zu gewährleisten.1 In 
rechtlicher Hinsicht begegneten die Mitgliedstaa-
ten dieser Herausforderung 1995 mit Schaffung 
der „Ausnahmeklausel“.2 Darunter versteht sich 
bis heute jene juristische Hintertür, die Mitglied-
staaten des Schengen-Abkommens erlaubt, unter 
gewissen Umständen – nämlich bei Bedrohung der 
öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit – die 
Grenzkontrollen vorübergehend wiedereinzufüh-
ren. Diese Hintertür wurde bis 2011 kaum aktiviert. 
So standen beispielswiese zwischen 2000 und 
2003 die meisten Fälle der Wiedereinführung von 
Binnengrenzkontrollen (25 von 33 Fällen) in Zusam-
menhang mit politischen Ereignissen, wie beispiels-
weise EU-Rats-Gipfeltreffen, Staatsbesuchen, 
aber auch Anti-Globalisierungsdemonstrationen.3 
Hervorzuheben ist, dass die Kontrollen in diesen 
Fällen nicht den Zweck verfolgten, Drittstaatsange-
hörige an der Einreise zu hindern, sondern: „Das 
Instrument wurde bislang primär dafür eingesetzt 
UnionsbürgerInnen davon abzuhalten, ihr Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb der EU zu gebrauchen.“4

Im Zuge des Arabischen Frühlings 2011 trat erst-
mals ein neuer Kontrollzweck hinzu. Frankreich und 
Dänemark kontrollierten ihre Grenzen nicht nur ohne 
der vorgeschriebenen Konsultation der Kommission 
bzw. anderer Mitgliedstaaten, sondern taten dies 
darüber hinaus in der alleinigen Absicht, sich vor 
Migrationsdruck zu schützen. Der darauf folgende 
politische Aufruhr war enorm und ließ die Schengen-
Reformverhandlungen bis 2013 andauern. Insbe-
sondere das Europäische Parlament verwehrte sich 
gegen den Reformvorschlag Frankreichs, Migration 
als Grund für Grenzkontrollen in den Schengener 

Grenzkodex aufzunehmen. Denn was im Zuge der 
Reformdiskussionen zum Vorschein kam und sich 
mit der heutigen Situation deckt: Grenzkontrollen 
sollen damals wie heute Regelungslücken in der eu-
ropäischen Migrationspolitik schließen. 

2. Der neue Regelungsinhalt 
der Ausnahmeklauseln: 
Außengrenzkontrollen

Die Reformverhandlungen zeigten, dass zwi-
schen den Mitgliedstaaten, der Kommission und 
dem Europäischen Parlament weitgehend Unei-
nigkeit über die Interpretation und Anwendung der 
Ausnahmeklausel bestand. Wann eine Bedrohung 
der öffentlichen Ordnung oder inneren Sicherheit 
die Wiedereinführung von Kontrollen rechtferti-
gen würde und wer darüber beschließen sollte, 
stand im Mittelpunkt der Diskussion. Obwohl der 
Bereich Asyl und Migration nicht den Schengen-
Regeln unterliegt, verdeutlichten die Ereignisse des 
Arabischen Frühlings auch den Zusammenhang 
zwischen inner- und außereuropäischem Grenz-
schutz. Während südliche Mitgliedstaaten 2011 
bereits parallel zur Schengen-Reform eine Reform 
der europäischen Asylpolitik verlangten, forderten 
andere Mitgliedstaaten eine Ausweitung der Aus-
nahmeklausel. Frankreich drohte sogar mit Austritt 
aus dem Schengen-Abkommen.5

Im Ergebnis brachte die Schengen-Reform 
2013 drei, statt wie bislang zwei Ausnahmeklau-
seln über die vorübergehende Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen6:

Schengen und die Außengrenzen
Die nicht gezogenen Lehren der Schengen-Reform 2013

„Während südliche Mitgliedstaaten 2011 
bereits parallel zur Schengen-Reform eine 
Reform der europäischen Asylpolitik verlang-
ten, forderten andere Mitgliedstaaten eine 
Ausweitung der Ausnahmeklausel.“
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den. Vorab sind strenge Kriterien und Einleitungsverfahren einzuhalten:

Artikel 23 – 24 Schengener Grenzkodex

VORHERSEHBARES EREIGNIS
bedroht öffentliche Ordnung oder innere Sicherheit eines MS

Bewertung durch den MS, ob Wiedereinführung 
angemessen und verhältnismäßig ist

Mitteilungsplicht
MS teilt den anderen MS, der EK*, dem EP und Rat
Wiedereinführung spätestens 4 Wochen vorher mit

und gibt dafür notwendige Angaben bekannt

Stellungnahmerecht
EK u andere MS können Stellungnahmen abgeben

- insb Bedenken

Konsultationsverfahren zwischen
MS, der Kontrollen wiedereinführen möchte,

MS, die unmittelbar von Maßnahme betroffen sind und EK

Ziel Konsultation: neuerliche Verhältnismäßigkeitsprüfung und
Bewertung Bedrohungsausmaß für öffentl. Ordnung / Sicherheit

Zeitpunkt Konsultation: mind. 10T vor Wiedereinführung

GRENZKONTROLLEN KÖNNEN FÜR
30 TAGE EINGEFÜHRT WERDEN

Verlängerungszeiträume für je 30 Tage
Möglich wenn Bedrohung > 30 T

- Vorliegen der Kriterien
- Gesamt 6 Monate

(im Fall von Art.26 auch bis zu 2 Jahre)

Berichterstattungspflicht
Innerhalb von vier Wochen

nach Aufhebung von Grenzkontrollen
hat MS dem EP, Rat u EK

Bericht vorzulegen

KRITERIEN

VERFAHREN
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2) Bei Fällen, die sofortiges Handeln erfordern, wie eine Terrorwarnung, können Grenzkontrollen für 10 
Tage wiedereingeführt werden (statt früher für 15). 
Ab dem Zeitpunkt der Grenzkontrolle sind sofortige Mitteilungspflichten einzuhalten:

Artikel 25 Schengener Grenzkodex

Fälle, die SOFORTIGES Handeln erfordern,
aufgrund Bedrohung öffentlicher Ordnung / inneren Sicherheit

GRENZKONTROLLEN KÖNNEN SOFORT
FÜR MAX. 10 TAGE EINGEFÜHRT WERDEN

Verlängerungszeiträume für 20 Tage
Möglich wenn die Bedrohung über 10 Tage anhält
- Voraussetzung: Vorliegen der Kriterien von Art. 23

- Gesamtzeitraum grds zwei Monate

Mitteilungsplicht
MS teilt anderen MS u EK* Wiedereinführung bei Vornahme mit

und gibt dafür notwendige Angaben bekannt
--> EK kann MS daraufhin konsultieren

--> EK verständigt EP

Konsultationsverfahren zwischen
MS, der Kontrollen wiedereinführen möchte,

MS, die unmittelbar von Maßnahme betroffen sind und EK

Ziel von Konsultation: erstmalige Verhältnismäßigkeitsprüfung u.
Bewertung v. Bedrohungsausmaß für öffentl. Ordnung / Sicherheit

Zeitpunkt Konsultation: direkt nach Verlängerungsbeschluss

Berichterstattungspflicht
Innerhalb von 4 Wochen 

nach Aufhebung von Grenzkontrollen
hat der MS dem EP, Rat und der EK Bericht vorzulegen

VERFAHREN
(für 1. Grenzkontrollmaßnahme)

VERFAHREN
(Nur im Falle von Verlängerung der Grenzkontrolle)
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genden Mängeln an den Außengrenzkontrollen für mindestens sechs Monate eingeführt werden 
können. Zu den umfangreichen Kriterien zählt hier insbesondere die zeitliche Vorlaufzeit: 

Artikel 26 - 27 Schengener Grenzkodex

Außergewöhnliche Umstände, unter denen aufgrund
SCHWERWIEGENDER ANHALTENDER MÄNGEL

an den Außengrenzkontrollen
das Funktionieren v Schengen-Raum insgesamt gefährdet ist

Vorschlag der Kommission an den Rat
- MS können EK ersuchen, dem Rat dies vorzuschlagen

Bevor EK Vorschlag ausspricht kann sie:
- Von anderen EU-Institutionen Informationen einholen (EUROPOL, Asyl-Agentur)

- Mit Hilfe von deren Sachverständigen und Sachverständigen von MS
Inspektionen vor Ort durchführen

Ratsempfehlung
Rat kann als letztes Mittel empfehlen, dass ein oder mehrere MS Grenzkontrollen einführen

Voraussetzung: andere Maßnahmen konnten Bedrohung nicht verringern
(Nach Evaluierungsmechanismus-VO, u.a. Aktionsplan)

Bewertung durch den Rat,
ob Wiedereinführung angemessen u verhältnismäßig ist. Speziell

- ob technische Unterstützungsmaßnahmen verfügbar
- Auswirkungen der Mängel an Außengrenzkontrollen

- Auswirkungen Grenzkontrollen auf Personenfreizügigkeit

GRENZKONTROLLEN KÖNNEN FÜR
6 MONATE EINGEFÜHRT WERDEN

Verlängerungszeiträume für je 6 Monate
Möglich falls außergewöhnliche

Umstände bestehen bleiben
- Vorliegen der Kriterien
- Gesamt grds 2 Jahre

Berichterstattungspflicht
Innerhalb von 4 Wochen

nach Aufhebung von Grenzkontrollen
hat MS dem EP, Rat u EK

Bericht vorzulegen

VERFAHREN

KRITERIEN
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Inwiefern die neue Ausnahmeklausel in Bezug 
auf Außengrenzkontrollen tatsächlich zum Einsatz 
kommen wird, bleibt teilweise noch ungewiss. 
Neben einer Verletzung des Solidaritätsprinzips, 
des Prinzips der fairen Aufteilung der Verantwor-
tung und gegenseitigen Zusammenarbeit im Sinne 
des Artikel 80 AEUV,7 ist die Berufung auf Artikel 
26 nämlich von einer Rats- und Kommissions-
empfehlung abhängig: „Mitgliedstaaten können 
Grenzkontrollen nur aufgrund von ‚schwerwiegen-
den Mängeln‘ wiedereinführen, basierend auf einer 
Ratsempfehlung (welcher eine Kommissionsemp-
fehlung folgen muss).“8 Des Weiteren setzten sich 
Kommission und Europäisches Parlament für stren-
ge Kriterien zur Bewertung der Verhältnismäßigkeit 
der Kontrollen ein. Es besteht daher tatsächlich 
die Möglichkeit, dass das strenge Verfahren für 
die neue Ausnahmeklausel – in der eine Rechen-
schaft der Mitgliedstaaten gefordert wird – eine 
abschreckende Wirkung auf diese hat und Artikel 
26 nicht häufig zur Anwendung kommen wird. Wei-
ters prognostizierten Experten bereits 2013, dass 
Artikel 26 aufgrund seines aufwendigen Verfahrens 
keine Anwendung finden wird: „Die neue Maßnah-
me gleicht einer Nuklearwaffe – das Wesentliche 
daran ist nicht, sie zu verwenden, sondern eher 
sie zu besitzen.“9 Obwohl nun im Zuge der Flücht-
lingskrise die striktere Kontrolle der Außengrenzen 
gefordert wird, bleibt die praktische Umsetzung 
und die Vereinbarkeit der neuen Ausnahmeklausel 
mit Erwägungsgrund 5 Schengener Grenzkodex, 
wonach Migration an sich keine Rechtfertigung für 
Wiedereinführungen von Grenzkontrollen sein soll, 
weiterhin fraglich. 

Um diese Entwicklungen auch integrationspoli-
tisch einzuordnen, empfiehlt sich das Theoriekon-
zept des Neofunktionalismus – eine der prominen-
testen EU Integrationstheorien, welche von Ernst B. 
Haas begründet10 und im Zuge des europäischen 
Integrationsprozesses von Philippe C. Schmitter 
erweitert wurde.11 Vor diesem theoretischen Hin-
tergrund stellt die unionsrechtliche Ausweitung der 
neuen Ausnahmeklausel – mehr Möglichkeiten, 
Grenzen zu kontrollieren – eine renationalisieren-
de Maßnahme dar.  Konkret entspricht dies einem  

funktionellen Spill-Back12, denn Politikbereiche, die 
auf Unionsebene im EU-Entscheidungsprozess 
behandelt werden, nehmen ab.13 Gerade deswegen 
wird die tatsächliche Inanspruchnahme von Artikel 
26 auch integrationspolitische Auswirkungen haben. 

3. Die Ausnahmeklausel und die 
Asylpolitik – ein unausweichlicher 

Spill-Over?

 
    Eine logische Konsequenz von Schengen war, 
dass „Konzepte der nationalen Sicherheit nicht 
mehr nur auf die Beeinträchtigung der Interessen 
des betreffenden Mitgliedstaates abstellen dürfen, 
sondern die Interessen anderer Mitgliedstaaten mit 
einbeziehen müssen.”14 Daher forderten Oppo-
nenten von Schengen bereits vor der endgültigen 
Einigung über das Schengen-Abkommen, effiziente 
Ausgleichsmaßnahmen an den Außengrenzen zu 
setzen. Genau diese „Begleitmaßnahmen“ – näm-
lich ein europäisches Außengrenzkontrollsystem 
im Sinne einer solidarischen Aufteilung und Verant-
wortung – wurden aber seit 1995 vernachlässigt. 
Während Schengen unionsrechtlich eingebunden 
und weiterentwickelt wurde, blieben die äußeren 
Mitgliedstaaten mit der Kontrolle der Außengren-
zen und Handhabung von Asyl und irregulärer 
Migration auf sich selbst gestellt. Was Schengen 
gewährleisten sollte (freien Personenverkehr bei 
Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit), wurde an 
den Außengrenzen trotz Etablierung von FRONTEX 
nicht ausreichend umgesetzt. Die Probleme, die 
den Mitgliedstaaten an den Außengrenzen dadurch 
auferlegt wurden, griffen mit den Jahren auf den 
Binnenraum über. Es überrascht daher nicht, dass 
es vor 2011 und dem Konflikt im Zuge des Arabi-
schen Frühlings kaum Dispute dieser Art zwischen 
den Mitgliedstaaten über die Wiedereinführung von 
Kontrollen gab. Die inzwischen so weitreichenden 
Probleme in der Asyl- und Migrationspolitik schufen 
eine neue Dimension der Sicherheitsproblematik, 

„Opponenten von Schengen forderten be-
reits vor der endgültigen Einigung über das 
Schengen-Abkommen, effiziente Ausgleichs-
maßnahmen an den Außengrenzen zu setzen.“
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Schengener Durchführungsübereinkommens nicht 
standen. Denn rückblickend betrachtet hat die Ver-
nachlässigung der Registrierung von Flüchtlingen 
durch südliche Mitgliedstaaten seit Jahren einen 
konkreten Zweck – nämlich die lang versprochene 
Solidarität der anderen Mitgliedstaaten im Asylbe-
reich zu erzwingen.15 

Unter Berücksichtigung dieser eigentlichen 
Probleme – dem im Stich lassen der an den Au-
ßengrenzen liegenden Mitgliedstaaten, die dem Mi-
grationsdruck wegen ineffizienter Ausgleichsmaß-
nahmen ausgesetzt waren – stellte die Einführung 
der neuen Ausnahmeklausel 2013 nur eine Um-
schichtung der Probleme dar.16 Statt, wie während 
der Reform vermehrt gefordert, Antworten für eine 
europäische Asylpolitik zu finden, sollte der neue 
Artikel 26 nach den Grenzkontrollen im Arabischen 
Frühling als Instrument dienen, mangelhafte Au-
ßengrenzkontrollen von (südlichen) Mitgliedstaaten 
zu sanktionieren und sich vor Migrationsdruck zu 
schützen. Es erweckt somit den Anschein, dass 
hinter der Einführung der neuen Ausnahmeklausel 
primär die Absicht lag, die bereits zum damaligen 
Zeitpunkt evidenten Regelungslücken in der euro-
päischen Asylpolitik in einem anderen Politikbereich 
– nämlich Schengen – auszugleichen. 

 
    Wie wir heute wissen, ging dieser Plan aber 
nicht auf. Tatsächlich hätten spätestens die 2011 
gesetzten nationalen Maßnahmen von Frankreich 
und Italien – Grenzen eigenständig wegen steigen-
dem Migrationsdruck einzuführen – den Druck auf 
eine Reform des europäischen Asylsystems stär-
ken können. Dem war aber nicht so. Zwar legte die 
Schengen-Reform integrationspolitisch den Grund-
stein für eine künftige Übertragung von Integration 
– einem funktionellen Spill-Over – indem im refor-

mierten Schengener Grenzkodex ab 2011 zuneh-
mend Regelungen inkludiert wurden, die eigentlich 
im Bereich Asyl / Migration gesetzt werden hätten 
müssen.17 Konkrete Schritte folgten jedoch erst mit 
der Europäischen Migrationsagenda im Mai 2015 
bzw. den späteren Reaktionen auf die syrische 
Flüchtlingsbewegung im Sommer 2015. 

4. Ausblick und Handlungsempfehlungen

Was wir heute erleben ist somit eine Fortsetzung 
dessen, was 2011 begann.   Andauernde Mängel 
der Migrationspolitik gefährden die Gewährleis-
tung von Schengen – vielmehr noch, sie gefährden 
sogar seine Aufrechterhaltung. Je länger dieser 
Konflikt über die Umsetzung einer solidarischen 
Asyl- und Migrationspolitik also andauert, desto 
drohender werden die sich seit 2011 einschleichen-
den integrationspolitischen Rückschritte innerhalb 
der EU. Rückschritte, die über die Schaffung von 
Ausnahmeklauseln hinausgehen. Der europäischen 
Gemeinschaft drohen neben dem Verlust von Frei-
heiten und Einschränkung von Grundrechten auch 
wirtschaftliche Einbußen, deren Ausmaß uns heute 
nur ansatzweise bewusst ist. 

Insgesamt waren zwar bereits in der Schengen-
Reform einzelne Maßnahmen der Renationalisie-
rung erkennbar, wie beispielsweise ein politischer 
Spill-Back in Form der bewussten Regelverstöße 
gegen den Schengener Grenzkodex durch Mit-
gliedstaaten.18 Im Ergebnis entsprachen aber bloß 
kleine Detailbereiche der Schengen-Reform einem 
limitierten Spill-Back im europäischen Integrations-
prozess. Denn mit der Einführung der neuen Aus-
nahmeklausel wurden die Rechtsvorschriften an 
reale Verhältnisse angepasst. Seit September 2015 
zeichnen die kontinuierlichen Wiedereinführungen 
von Binnengrenzkontrollen und Verstöße gegen 
bzw. Ablehnung der neuen Verteilungsregelungen 

„Tatsächlich hätten spätestens die 2011 
gesetzten nationalen Maßnahmen von Frank-
reich und Italien – Grenzen eigenständig we-
gen steigendem Migrationsdruck einzuführen 
– den Druck auf eine Reform des europäi-
schen Asylsystems stärken können.“

„Der europäischen Gemeinschaft drohen 
neben dem Verlust von Freiheiten und Ein-
schränkung von Grundrechten auch wirt-
schaftliche Einbußen, deren Ausmaß uns 
heute nur ansatzweise bewusst ist.“
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für Flüchtlinge aber ein neues Bild. Die Verwirkli-
chung des 2011 noch bloß angedrohten geogra-
phischen Spill-Backs – der Austritt von Mitglied-
staaten aus dem Schengen-Raum oder anderen 
unionsrechtlichen Verpflichtungen – scheint heute, 
insbesondere mit Blick auf Großbritannien und Po-
len, erschreckend wahrscheinlicher. 

Umso wichtiger ist es daher, auf die in der Ver-
gangenheit verabsäumten Reformmaßnahmen im 
Asyl und Migrationsbereich heute mit klaren und 
schnellen Handlungen zu reagieren, um Schen-
gen aufrechtzuerhalten. Die Flüchtlingskrise, die 
damit verbundenen wirtschaftlichen Einbußen 
durch Grenzkontrollen und sicherheitspolitische 
Herausforderungen durch ISIS verdeutlichen, dass 
langfristige Reform-Maßnahmen sowohl auf natio-
naler, als auch auf supranationaler Ebene gesetzt 
werden müssen: 

1) Legale Migration durch einheitliche Asyl-
antragsregelungen in Drittstaaten ausbauen: 
Die Möglichkeit Asyl zu beantragen muss bereits 
bei EU-Vertretungsbehörden in Drittstaaten ermög-
licht werden und einheitlichen Regeln folgen. Die 
seit 2003 außer Kraft gesetzte Wiedereinführung 
von Botschaftsverfahren wird aktuell von zahlrei-
chen NGOs, aber auch nationalen Politikern gefor-
dert und nun auf Unionsebene geprüft. Neben dem 
in der Migrationsagenda genannten Ausbau der 
Blue-Card ermöglicht dieser zusätzliche legale Ein-
wanderungskorridor nicht nur frühzeitig zwischen 
Asylberechtigten und Wirtschaftsflüchtlingen zu 
unterschieden, sondern gewährleistet eine sichere 
Einreise nach Europa. 

2) Alle Mitgliedstaaten müssen bei der 
Stärkung der EU-Außengrenzkontrollen und 
beim Informationsaustausch durch EURO-
POL zusammenwirken: Zusätzlich zum Europä-
ischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) 
und zur Grenzschutzagentur FRONTEX müssen 

südliche Mitgliedstaaten auch bei der Registrierung 
und Aufnahme an den EU-Außengrenzen von an-
deren Mitgliedstaaten unterstützt werden. Darüber 
hinaus soll das Europäische Polizeiamt (EUROPOL) 
wie ab 1. Jänner 2016 vorgesehen einen verstärk-
ten Informationsaustausch zwischen den Mitglied-
staaten mittels dem Schengener-Informationssys-
tem (SIS II) garantieren. 

3) Asyl-Shopping und damit verbundene 
Sekundärbewegung kann nur durch Umset-
zung eines solidarischen Verteilungsschlüs-
sels, harmonisierter Aufnahmebedingungen 
und gemeinsamer sozialer Mindeststandards 
bzw. Integrationsmaßnahmen eingeschränkt 
werden: Damit Mitgliedstaaten wie Deutschland, 
Schweden und Österreich nicht länger die alleinige 
Aufnahmelast zu tragen haben, führt langfristig kein 
Weg an einer Angleichung der sozialen Mindest-
standards für Asylwerber vorbei. Dies bedeutet 
neben beschleunigten Asylverfahren und der pri-
mären Bereitstellung von Sach- statt Geldmitteln 
auch die ehestmögliche Feststellung von Qualifika-
tionen durch frühzeitige Beiziehung der nationalen 
Arbeitsmarktbehörden. 

Die Verantwortung für die Umsetzung dieser 
Maßnahmen und somit auch für die Zukunft von 
Schengen liegt bei den Repräsentanten der Mit-
gliedstaaten. Denn nur durch eine regelkonforme 
Anwendung der Ausnahmeklauseln und bedachte, 
nicht dem Populismus dienende Maßnahmen in 
den mit Schengen verbundenen Politikbereichen 
kann künftig garantiert werden, dass Schengen 
nicht zum Opfer dieser Krisen wird. Die Antworten 
für Europas aktuelle Sorgen liegen nicht in natio-
naler Abschottung, nicht in Zäunen, nicht in einer 
Blockade der europäischen Solidarität. Sie liegen in 
intensiven und ressortübergreifenden Reformmaß-
nahmen, die Zeit brauchen. Andernfalls werden die 
Rufe nach Grenzkontrollen nicht verstummen. Und 
Europa wird bereuen, nicht gehandelt zu haben. 
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